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Beleuchtender Bericht zur  

Gemeindeversammlung vom 17.03.2022 

 

Die Stimmberechtigten der politischen Gemeinde Dänikon werden zur ordentlichen 

Gemeindeversammlung wie folgt eingeladen:  

 

Datum: Donnerstag, 17.03.2022 

Zeit: 20:00 Uhr  

Ort: Turnhalle Schulhaus Rotflue  

 

 

Die folgenden Geschäfte werden behandelt:  

 

Politische Gemeinde Seite 

1. Totalrevision kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Dänikon 4 

2. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes  

 

 

 

Informationen des Gemeinderates 

Nach den Informationen des Gemeindepräsidenten können im Anschluss an den offiziellen 

Teil der Gemeindeversammlung Fragen durch die Stimmberechtigten gestellt werden. 

 

 

Aktenauflage 

Die Akten und Anträge liegen in Anlehnung an § 18 Gemeinde-

gesetz während den ordentlichen Öffnungszeiten der Gemeinde-

verwaltung vier Wochen vor der Versammlung zur Einsicht auf. 

 

Die Unterlagen können auch von der Webseite unter 

www.daenikon.ch/gv oder über den nebenstehenden QR-Code 

heruntergeladen werden. 

 

 

Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Anfrage-, Stimm- und Rekursrecht werden ab 

Seite 2 erläutert. 

 

 

http://www.daenikon.ch/gv
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Anträge zur Bau- und Zonenordnung 

Der Gemeinderat lädt die Stimmberechtigten ein, Anträge zur Bau- und Zonenordnung 

bis am Sonntag, 13.03.2022 schriftlich im Briefkasten oder per Mail an 

info@daenikon.ch der Gemeindeverwaltung einzureichen. Mit diesem Vorgehen kann 

gewährleistet werden, dass die Anträge vorgängig für die Versammlung vorbereitet werden 

können. 

Selbstverständlich ist es für die Stimmberechtigten auch an der Versammlung möglich 

Anträge vorzubringen. Diese Anträge benötigen jedoch je nach Umfang einen gewissen 

Abklärungsbedarf, was die Versammlungsdauer entsprechend verlängern wird. 

 

 

 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen aus heutiger Sicht die folgenden 

Schutzmassnahmen eingehalten werden: 

 Wir bitten die Bevölkerung frühzeitig an die Gemeindeversammlung zu erscheinen (Tür-

öffnung ab 19:30 Uhr). 

 Am Eingang werden die Kontaktdaten der anwesenden Personen aufgenommen. Bitte 

nehmen Sie einen amtlichen Ausweis mit. 

 Die Teilnehmer müssen sich beim Eingang die Hände desinfizieren. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird durch die Vorbestuhlung eingehalten. 

 Für alle Teilnehmenden gilt eine Maskentragpflicht. 

 Wir bitten Personen mit Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben. 

 Die Platzzahl ist beschränkt. Je nach Teilnehmerzahl der Stimmberechtigten können 

keine Gäste an der Versammlung beiwohnen. 

 

Der Gemeinderat behält sich kurzfristige Änderungen je nach der aktuellen Situation der 

Corona-Pandemie vor. 

 

 

Dänikon, 15.02.2022, Gemeinderat Dänikon 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@daenikon.ch
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Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten 

der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen 

einreichen und deren Beantwortung in der Gemeinde-

versammlung verlangen. Sie richten die Anfrage 

schriftlich an den Gemeindevorstand. 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der 

Gemeindeversammlung eingereicht werden, beant-

wortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag 

vor dieser Versammlung schriftlich. 

In der Gemeindeversammlung werden die Anfrage und 

die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person 

kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung 

kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 

 

 

Stimmberechtigung 

§ 14 Gemeindegesetz 

Die Gemeindeversammlung ist die Versammlung der Stimmberechtigten.  

 

Politische Gemeinde Dänikon 

Nach Art. 1 der Gemeindeordnung der politischen Gemeinde bildet Dänikon die politische 

Gemeinde. 

 

 

Rechtsmittel 

Gegen Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf 

 wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 

5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit 

§ 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)) 

 und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung 

des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 

30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 

lit. c sowie § 20 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)). 

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 

Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

 

Beleuchtender Bericht abonnieren 

Der Beleuchtende Bericht zur Gemeindeversammlung wird zwei Wochen vor der Versamm-

lung am Schalter der Gemeindeverwaltung und im Internet unter www.daenikon.ch/gv den 

stimmberechtigten Personen zur Verfügung gestellt. Stimmberechtigte, die sich in das 

Abonnementsregister eingetragen haben oder eintragen werden, erhalten den Beleuchten-

den Bericht gratis an die Postadresse zugestellt. Anmeldungen werden über die Webseite 

im Onlineschalter unter Kanzlei oder schriftlich entgegengenommen.  

 

  

 

http://www.daenikon.ch/gv
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1. Genehmigung Totalrevision kommunale Nutzungsplanung der 

Gemeinde Dänikon 
 

 

 

Antrag 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 

von Artikel 14 Ziff. 2 der Gemeindeordnung beschliesst: 

1. Die Totalrevision der Nutzungsplanung, bestehend aus Zonenplan, Bau- und Zonen-

ordnung, Ergänzungsplan für die Kernzone wird festgesetzt. 

2. Der Bericht zu den Einwendungen sowie der Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV 

werden zur Kenntnis genommen. 

3. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird beantragt, die Totalrevision der Nutzungs-

planung zu genehmigen. 

4. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, 

sofern sie sich als Folge von Auflagen im Rekurs- und Genehmigungsverfahren als 

notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind zusammen mit der Publikation der 

Genehmigung öffentlich bekannt zu machen. 

5. Gegen den Festsetzungsbeschluss der Gemeindeversammlung kann wegen Verletzung 

von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung 

an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Dielsdorf, 

Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a 

VRG). Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeinde-

versammlung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimm-

berechtigten Person gerügt worden ist. 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-

tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angeru-

fenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich beizulegen. Das 

Rekursverfahren in Stimmrechtssachen vor Bezirksrat ist grundsätzlich kostenlos, 

sofern das erhobene Rechtsmittel nicht offensichtlich aussichtslos ist. 
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Beleuchtender Bericht 
 

Organisatorisches, Rechtliches und vollständige Unterlagen der Total-

revision 

 

Organisation und Rechtliches 

An der Gemeindeversammlung wird die Totalrevision der Nutzungsplanung in folgender 

Reihenfolge beraten: Bau- und Zonenordnung (BZO), Kernzonenplan, Zonenplan. Die 

Themenbereiche in diesem beleuchtenden Bericht sind Zusammenfassungen. Der genaue 

Inhalt im Detail ist den vollständigen Unterlagen der Totalrevision zu entnehmen.  

 

An der Versammlung können nur Anträge zu Themen gestellt werden, die Gegenstand der 

Totalrevision sind. So sind bspw. keine Anträge auf Änderung von Wald- oder Gewässer-

abstandslinien zulässig, da diese nicht behandelt werden.  

Weiter hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, die Frage der kommunalen Mehr-

wertabgabe (MAG) von dieser Revision zu entkoppeln, da mit Ausnahme der Einzonungen, 

die der kantonalen Mehrwertabgabe unterliegen, im Rahmen dieser Revision keine erheb-

lichen planerischen Vorteile für die Grundeigentümer entstehen, für die aus politischer 

Sicht eine Mehrwertabgabe zu leisten wäre. Die MAG-Revision erfolgt jedoch zeitnah.  

 

 

 

 

 

 

Empfehlung Anträge vor der Gemeindeversammlung einzureichen 

Der Gemeinderat lädt die Stimmberechtigten ein, Anträge zur Bau- und Zonenordnung 

bis am Sonntag, 13.03.2022 schriftlich im Briefkasten oder per Mail an 

info@daenikon.ch der Gemeindeverwaltung einzureichen. Mit diesem Vorgehen kann 

gewährleistet werden, dass die Anträge vorgängig für die Versammlung vorbereitet werden 

können.  

 

Selbstverständlich ist es für die Stimmberechtigten auch an der Versammlung möglich 

Anträge vorzubringen. Diese Anträge benötigen jedoch je nach Umfang einen gewissen 

Abklärungsbedarf, was die Versammlungsdauer entsprechend verlängern wird. 

 

 

 

  

mailto:info@daenikon.ch
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Vollständige Unterlagen (Aktenauflage): 

Die vollständigen Unterlagen der Totalrevision sind auf der Webseite der Gemeinde 

Dänikon (www.daenikon.ch/gv) aufgeschaltet. Es sind dies: 

-  Zonenplan mit den dargestellten Änderungen 

-  Bau- und Zonenordnung mit den dargestellten Änderungen 

-  Ergänzungsplan Kernzone 

- Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV 

-  Bericht zu den Einwendungen 

- Beilage: Entwurf Vollzugsrichtlinien «Brenni» 

 

 

 

Die Unterlagen können während den ordentlichen Öffnungszeiten auf der Gemeinde-

verwaltung Dänikon, Oberdorfstrasse 1, eingesehen werden.  

 

 

 

 

 

 

Kurzfassung 

 

Die Gemeindeversammlung hat am 19.04.2019 die kommunalen Richtpläne Siedlung und 

Landschaft sowie Verkehr festgesetzt. Darin sind die Grundsätze für eine qualitätsorien-

tierte Siedlungsentwicklung definiert. Die Totalrevision der Nutzungsplanung schliesst an 

die behördenverbindliche Richtplanung an und setzt die darin verankerte Stossrichtung zur 

Gemeindeentwicklung grundeigentümerverbindlich um. Gegenstand der Totalrevision sind 

folgende Themen:  

Kernthemen: 

A Harmonisierung der Baubegriffe  

Die Bau- und Zonenordnung (BZO) wird an die neuen Begriffe und Definitionen sowie 

Messweisen im kantonalen Planungs- und Baugesetz angepasst. Dort, wo die 

Gemeinde über eine Regelungskompetenz verfügt, erfolgt die Umsetzung in der BZO 

nach dem Grundsatz, dass sich die zulässige Bauweise in den jeweiligen Zonen nicht 

verändert. 

B Kernzonen 

Die Kernzonenbestimmungen werden flexibilisiert und präzisiert. Im Kernzonenplan 

werden die Bauvolumen, Fassadenstellungen, wichtige Platz-/Strassenräume sowie 

Freiräume bezeichnet, die für das Ortsbild besonders wichtig sind und daher im Grund-

satz zu erhalten/übernehmen sind. An den Randzonen der Kernzonen werden einige 

Grundstücke umgezont. 

  

 

http://www.daenikon.ch/gv
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C Den Dorfkern durch die Einzonung des Gebiets «Brenni» stärken  

Das im Richtplan Siedlung und Landschaft als Entwicklungsoption bezeichnete Gebiet 

«Brenni» wird im Rahmen der Revision eingezont.  

 Das Gebiet «Brenni» wird der Kernzone zugewiesen. Mittels einer Gestaltungsplan-

pflicht soll gewährleistet werden, dass der historische Ortskern ortsbaulich überzeu-

gend ergänzt und die Zentrumsfunktion mit der Schaffung eines Dorfplatzes gestärkt 

wird. 

D Qualitätsvolle Innenentwicklung und Siedlungserneuerung steuern  

Im Unterdorf werden sich insbesondere die genossenschaftlichen Gesamtüber-

bauungen aus den 1970er-Jahren erneuern, weshalb der Gemeinderat für dieses 

Gebiet gute Voraussetzungen für eine qualitätsorientierte Innenentwicklung schaffen 

will. 

 Mit Sonderbauvorschriften (SBV) sollen gut gestaltete Bauten und Freiräume gefördert 

werden. Innerhalb der Perimeter «Haupt» und «Unterdorf» können die Grundeigen-

tümer von einer erhöhten Baumasse und einem zusätzlichen Vollgeschoss profitieren. 

 Für eine städtebaulich zweckmässige Neukonzeption der Überbauung «Unterdorf» der 

Siedlungsgenossenschaft Eigengrund werden mit der Umzonung der Kindergarten-

parzelle Kat.-Nr. 29 von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in eine Wohnzone 

W2.2 die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen. 

E Siedlungsdurchgrünung 

Die hohe Siedlungsdurchgrünung ist ein Merkmal unserer ländlich geprägten 

Gemeinde. Die neuen Bauvorschriften, wie z.B. die Grünflächenziffer, schaffen die 

Voraussetzung, damit auch in den Bauzonen Grünflächen und Bäume bestehen 

bleiben.  

 

Die Revisionsvorlage wurde vom 18.09.2020 bis 17. 11.2020 öffentlich aufgelegt und dem 

Kanton zweimal zur Vorprüfung eingereicht. Wo möglich und sinnvoll, fanden die einge-

reichten Anliegen und Änderungsanträge Eingang in die Vorlage (siehe Bericht zur Mitwir-

kung in der Aktenauflage). 
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Wo ändert sich etwas? 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Zonen, in denen Änderungen vorgesehen sind (farb-

lich hervorgehoben). 

Die Anpassungen aufgrund der Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) betreffen alle 

Zonen.  
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Ausgangslage und Ziele 

Als Grundlage für die langfristige Gemeindeentwicklung hat der Gemeinderat eine Entwick-

lungsstrategie «Räumliches Entwicklungskonzept 2035» erarbeitet. Gestützt darauf 

wurden der Richtplan Siedlung und Landschaft und der Richtplan Verkehr revidiert. Die 

Gemeindeversammlung hat die Richtpläne an der Gemeindeversammlung vom 19.04.2019 

festgesetzt und damit folgende Grundsätze vorgegeben: 

• Innenentwicklungspotenziale aktivieren 

• Identität im Ortskern erhalten 

• Entwicklungsoptionen «Brenni», «Langwiesen» und «Hofacher» sichern und bei ausge-

wiesenem Bedarf qualitätsvoll entwickeln 

Die Totalrevision der Nutzungsplanung schliesst unmittelbar an die vorangegangene 

Revision der Richtplanung an und verfolgt folgende Stossrichtung: 

 

 

 

 

 
Änderungen der Bestimmungen und Pläne nach Themenbereichen 

A  Harmonisierung der Baubegriffe 

Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) hat zum 

Ziel, die Baubegriffe und Messweisen in den Kantonen zu vereinheitlichen und damit das 

Planungs- und Baurecht für Investoren, Bauunternehmer und Behörden zu vereinfachen. 

Der Kanton Zürich ist dem IVHB-Konkordat zwar nicht beigetreten, hat sich jedoch ent-

schieden, die Harmonisierung dennoch umzusetzen (autonomer Vollzug). Die Änderungen 

des Planungs- und Baugesetzes (PBG), der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) und zwei 

weiteren Bauverordnungen traten am 01.03.2017 in Kraft. In den Gemeinden werden die 

Änderungen wirksam, wenn diese ihre Bau- und Zonenordnungen (BZO) revidieren. Die 

neuen Baubegriffe und Messweisen führen zu mehreren technischen Anpassungen in der 

BZO. 
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B  Kernzonen 

Der dörfliche Charakter Dänikon soll erhalten bleiben. Für Erneuerungen oder Neubauten 

soll Raum bestehen. Die Entwicklung steht immer unter dem Grundsatz, dass der Charak-

ter der Kernzonen erhalten und gestärkt wird. Die Kernzonenbestimmungen werden unter 

Berücksichtigung dieser Grundsätze flexibilisiert und präzisiert. 

Neu werden im Kernzonenplan die Bauvolumen, Fassadenstellungen, Platz- / Strassen-

räume bezeichnet, die für das Ortsbild besonders wichtig sind und daher im Grundsatz zu 

erhalten / übernehmen sind. 
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C  Den Dorfkern durch die Einzonung des Gebiets Brenni stärken  

Aufgrund der ortsbildrelevanten Lage und der Nähe zu den für das Gemeindeleben wichti-

gen Bauten, wie das Restaurant Frohsinn, der Dorfladen, das Gemeindehaus und das Anna 

Stüssi Haus, wurde im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft ein hohes öffentli-

ches Interesse an diesem Gebiet zur Gestaltung eines stimmigen Ortskerns mit einem 

Dorfplatz als Begegnungsraum festgesetzt. 

Im Rahmen der Totalrevision wird das Gebiet «Brenni» als Kernzone eingezont und auf-

grund des wesentlichen öffentlichen Interesses an einer qualitativ hochstehenden Orts-

kernentwicklung und der Akzentuierung der Zentrumsfunktion für den erweiterten Bereich 

«Brenni» eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt. Diese bezweckt die Schaffung eines Dorf-

platzes sowie die Ermöglichung einer ortsbaulich überzeugenden Bebauung, die im Bereich 

der Hauptstrasse einen Dorfplatz begrenzen und zusammen mit den bestehenden ortsbild-

prägenden Bauten ein Ensemble bilden. Weiter sind eine hohe Freiraumqualität zu schaffen 

und der Siedlungsrand von Neubauten freizuhalten und besonders gut auszugestalten. 

Hierzu hat der Gemeinderat in Abstimmung mit den betroffenen Grundeigentümern und 

dem Amt für Raumetwicklung bereits ein Zielbild (vergleiche nachfolgende Abbildung) mit 

Vollzugsrichtlinien erarbeitet. Der Entwurf kann mit den Revisionsunterlagen eingesehen 

werden und wird nach der Genehmigung der Revisionsvorlage durch den Kanton vom 

Gemeinderat als Grundlage für die Entwicklung des Gebiets «Brenni» beschlossen.  

 

 

 

D  Qualitätsvolle Innenentwicklung und Siedlungserneuerung steuern 

Gemäss den übergeordneten Zielen im Raumplanungsgesetz (RPG) sind die Bauzonen 

haushälterisch zu nutzen. Die Siedlungen sind in ihrer Ausdehnung zu begrenzen (Art. 3 

Abs. 3 RPG) und die Siedlungsentwicklung ist nach innen zu lenken (Art. 1 Abs. 2 RPG). 

Die Innenentwicklungsreserven sind dabei konsequent zu mobilisieren (Art. 15 Abs. 4 lit. B 

RPG). Im Fokus dieser Revision steht daher das Unterdorf, wobei der Gemeinderat hier die 

etappierte und nachhaltige Quartiererneuerung anstrebt, damit Dänikon weiterhin als 
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Wohnort attraktiv bleibt. Mit Sonderbauvorschriften wird ein Anreizsystem geschaffen, um 

die Erneuerung des Quartiers zu steuern. Mit Sonderbauvorschriften werden gut gestaltete 

Ersatzbauten mit aufenthaltsfreundlichen Freiräumen gefördert. Entscheidet sich ein 

Grundeigentümer dazu, nach den Sonderbauvorschriften zu bauen, kann eine höhere Aus-

nützungsziffer realisiert und maximal viergeschossig gebaut werden. Im Gegenzug müssen 

die Bauvorhaben hohen Anforderungen genügen (aufenthaltsfreundliche Freiräume und 

gute Architektur, unterirdische Parkierung etc.). Bei der Anwendung der SBV im Perimeter 

«Haupt» ist besonders auf gute Gestaltung des Siedlungsrandes zu achten, wobei der 

Häglerbach zu revitalisieren ist. 

  
Heutige Zonierung Neue Zonierung mit SBV 

 

Die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund möchte ihre Wohnsiedlung mittelfristig durch 

einen Ersatzneubau ersetzen. Im Sinne der haushälterischen Bodennutzung und einer 

guten städtebaulichen Lösung strebt die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund eine Neu-

konzeption der Siedlung mit integriertem Kindergarten an. Die Kindergartenparzelle Kat.-

Nr. 29 wird daher von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in eine Wohnzone W2.2 

umgezont. Die Kindergartennutzung soll der Schulgemeinde Dänikon-Hüttikon als Stock-

werkeigentum (Realersatz) in der Siedlung weiterhin erhalten bleiben, wodurch auch kein 

neuer Bedarf an öffentlichen Flächen entsteht. Die entsprechende Absichtserklärung 

zwischen der Siedlungsgenossenschaft Eigengrund und der Schulgemeinde Dänikon-

Hüttikon wurde unterzeichnet.   

   
Heutige Zonierung Neue Zonierung  

 

 

  



 Seite  13 

E  Siedlungsdurchgrünung 

Durch die rege Bautätigkeit und insbesondere auch im Zuge der Siedlungserneuerung 

stehen innerhalb des Siedlungsgebiets viele Grünräume unter Druck. Der Gemeinderat will 

die Quantität sowie die Qualität von Siedlungsgrünräumen und deren Biodiversität erhalten 

und verbessern. Daher wird die BZO um mehrere Bestimmungen zur Steigerung der Sied-

lungsökologie ergänzt (Grünflächenziffer, Spielflächen, Begrünung der Strassenabstände, 

ökologische Gestaltung des Siedlungsrands). 

 

 
 

Mitwirkung 

Am 03.09.2020 fand die Informationsveranstaltung zur vorliegenden Totalrevision der 

kommunalen Nutzungsplanung statt. Zudem wurden die Stimmberechtigten im Anschluss 

an die nachfolgenden Gemeindeversammlungen über den aktuellen Stand des Verfahrens 

informiert. Mit den besonders betroffenen Grundeigentümern wurden ergänzende 

Gespräche geführt.  

Während der 30-tägigen Auflagefrist wurde ein Schreiben mit zwei Änderungsanträgen 

eingereicht. Die geringe Anzahl der Einwendungen lässt darauf schliessen, dass die Revi-

sionsvorlage im Grundsatz getragen wird. 

Im Rahmen der Anhörung und kantonalen Vorprüfung haben die Nachbargemeinden, die 

Planungsregion ZPF und der Kanton zahlreiche Änderungsanträge gestellt. Insbesondere 

aufgrund der Einzonung «Brenni» musste die Revisionsvorlage zweimal zur kantonalen 

Vorprüfung eingereicht werden. Über das Ergebnis des formellen Mitwirkungsverfahrens 

gibt der Bericht zur Mitwirkung Auskunft (siehe Aktenauflage). 
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Empfehlung Gemeinderat 

Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass mit der Totalrevision der Nutzungsplanung die 

Basis für eine auf Qualität ausgerichtete und massvolle Gemeindeentwicklung gelegt wird:  

• Der differenzierte Kernzonenplan gewährleistet zusammen mit den flexibilisierten 

Bestimmungen, dass sich Neubauten rücksichtsvoll in den historischen Ortskern inte-

grieren. Neu sind auch zeitgemässe architektonische Lösungen möglich. 

• Mit der Einzonung des Gebiets «Brenni» und der Festsetzung einer Gestaltungsplan-

pflicht wird der Grundstein zur Entwicklung eines attraktiven Dorfzentrums gelegt.  

• Die Sonderbauvorschriften sowie die Einzonung der Kindergartenparzelle schaffen die 

Grundlage, dass sich die Überbauungen aus den 60er- und 70er-Jahren im Unterdorf in 

guter Qualität erneuern können.  

• Mit Blick auf die nächsten 15 Jahre (Art. 15 Abs. 4 RPG) werden mit dieser Revision gute 

Voraussetzungen für ein massvolles Wachstum und eine qualitative Siedlungsentwick-

lung geschaffen. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage anzunehmen. 

 

 
Hinweis: 

Das vollständige Nutzungsplandossier inklusive dem Zonenplan mit den dargestellten 

Änderungen, die Bau- und Zonenordnung mit den dargestellten Änderungen, der 

Ergänzungsplan Kernzone, der Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV, der Bericht zu den 

Einwendungen sowie die Beilage Entwurf Vollzugsrichtlinie «Brenni» sind auf der Webseite 

der Gemeinde Dänikon (www.daenikon.ch/gv) aufgeschaltet. Die Unterlagen können 

zudem während der Aktenauflage zu den ordentlichen Öffnungszeiten auf der 

Gemeindeverwaltung Dänikon, Oberdorfstrasse 1, eingesehen werden.  

 

http://www.daenikon.ch/gv

